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§ 33 

Umweltgemeinderat 

(1) Der Gemeinderat hat aus seiner Mitte auf die Dauer seiner Funktionsperiode einen 
Umweltgemeinderat zu wählen. Bei der Wahl sind die Bestimmungen der Gemeindewahlordnung über 
die Wahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Umweltgemeinderat hat den Bürgermeister bei seiner Amtsführung in den Angelegenheiten 
des örtlichen Umweltschutzes zu unterstützen. Er hat dem Bürgermeister über die kommunalen 
Erfordernisse des örtlichen Umweltschutzes laufend zu berichten und ihm geeignet erscheinende 
Vorschläge zu erstatten. 

(3) Wurde ein Umweltausschuss gemäß § 34 eingerichtet und gehört der Umweltgemeinderat einer 
Gemeinderatspartei an, die keinen Anspruch auf Vertretung im Umweltausschuss nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechts hat, so ist der Umweltgemeinderat berechtigt, an den Sitzungen des 
Umweltausschusses mit beratender Stimme teilzunehmen. 
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